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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1990

Norm

ASVG §175 Abs3 Z1

Rechtssatz

Wenn der Haushalt dem landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb wesentlich dient, ist die Arbeit im

Haushalt generell der Arbeit im Betrieb gleichgestellt. Dies gilt für den Haushalt des Landwirts ebenso wie für den

Haushalt des Landarbeiters. Dient der Haushalt wesentlich dem Betrieb, weil es sich um einen landwirtschaftlichen

Vollerwerbsbetrieb handelt, dann gilt jede hauswirtschaftliche und jede sonstige häusliche Tätigkeit als versichert,

wenn es sich nicht um Verrichtungen rein persönlicher Art - wie Essen, Trinken, Ankleiden und Auskleiden - handelt.
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